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Risikobeschreibung und Besondere Bedingungen für die Erbringung 
von weiteren Finanzdienstleistungen (FINANZ) 

 
Stand 01.03.2016 

 
 

1. Risikobeschreibung 

 
1.1 Versicherungsschutz besteht für die rechtlich zulässige Vermittlung von oder den Nachweis über 
 
1.1.1 Verträgen über Grundstücke, grundstückgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume; 
 
1.1.2 Darlehensverträgen im Sinne von § 34c Absatz 1 Nr. 2 Gewerbeordnung (GewO); nicht versichert 

ist die Vermittlung von Darlehensverträgen im Sinne von § 1 Absatz 2 des 
Vermögensanlagegesetzes. 

 
1.1.3 Bausparverträgen; 
 
1.1.4 Leasingverträgen; 

 
1.1.5 Spareinlagen und Kontenverträgen, sofern die Einlage durch eine Entschädigungsrichtung nach 

dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) oder einer nach § 12 EAEG 
institutseigenen Einrichtung gesichert ist; 

 
1.1.6 Mitgliedschaften einer gesetzlichen Krankenversicherung. 
 
1.2 Versicherungsschutz besteht auch für Verwaltung von Haus-, Grundstücks- und 

Wohnungseigentum. 
 
1.3 Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind Tätigkeiten, die unter das Kreditwesengesetz fallen 

oder einer Pflichtversicherung im Sinne von §§ 113 VVG unterliegen. 
 
 

2. Versicherungsumfang 

 
2.1 Mitversichert ist im vertragsgemäßen Umfang die rechtlich zulässige Beratung, auch 

Honorarberatung, im Zusammenhang mit der unter 1 beschriebenen Tätigkeit. 
 
2.2 Mitversichert ist die nach § 5 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) rechtlich zulässige Erbringung 

außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen, soweit diese als Nebendienstleistung zum versicherten 
Berufs- und Tätigkeitsbild gehört. 

 

3. Ausschlüsse 

 
 In Ergänzung zu 4 der Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

für freie Berufe und Gewerbetreibende mit gesetzlicher Versicherungspflicht (AVB-P) sind 
Haftpflichtansprüche ausgeschlossen 
 

3.1 die daraus hergeleitet werden, dass 
 
3.1.1 die vorgenommenen Rechtsgeschäfte gegen die guten Sitten verstoßen, 

Steuerhinterziehungszwecken dienen oder einen Tatbestand geschaffen haben, der den 
Anfechtungsbestimmungen der Insolvenzordnung oder des Anfechtungsgesetzes unterliegt; 

 
3.1.2 Kenntnisse über die mangelnde Bonität eines Interessenten nicht an den Auftraggeber 

weitergeleitet werden oder Verpflichtungen zur Nachforschung über die Kreditwürdigkeit eines 
Interessenten nicht erfüllt worden sind oder 
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3.1.3 Kenntnisse über die mangelnde Kreditwürdigkeit eines Darlehensnehmers nicht an dem 
Darlehensgeber weitergeleitet oder Verpflichtungen zur Nachforschung über die Kreditwürdigkeit 
nicht erfüllt worden sind. 

 
3.2 die dadurch entstanden sind, dass bei der Verwaltung von Haus- und Grundbesitz 

Versicherungsverträge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt oder fortgeführt 
werden; 

 
3.3 Darlehensgebern sowie von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer hinsichtlich der 

versicherten Tätigkeiten in agenturvertraglichen Beziehungen stehen, soweit es sich nicht um 
Regressansprüche wegen Schädigungen Dritter handelt; 

 
3.4 wegen Schäden aus der Tätigkeit für Auftraggeber, die mit dem Versicherungsnehmer durch 

Personalunion, Gesellschaftsverhältnis oder Kapitalbeteiligung verbunden sind. 


